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 Veröffentlicht am 14.11.1972

Norm

StPO §284 A

Rechtssatz

Dem Rechtsmittelwerber steht auch dann nur eine einzige Rechtsmittel-Ausführungsfrist zu, wenn er durch zwei

(Armenverteidiger) Verteidiger vertreten ist. Die Frist beginnt daher mit der Zustellung der Urteilsausfertigung an den

ersten (Armenverteidiger) Verteidiger.
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